
Anlage zur Satzung

Gebührentabelle

über die

E l t e r n b e i t r ä g e

für die Kindergärten der Stadt Treuchtlingen

1. Änderung zum 01.09.2008

(Diese Gebührentabelle ist Anhang und Bestandteil der Gebührensatzung der Stadt 
Treuchtlingen für ihre Kindergärten)

Durchschnittliche Monatsbeiträge (für alle 12 Monate des Kindergartenjahres zu bezahlen)

tägliche 
Buchungszeit

1. Kind im 
Kindergarten 

1. Geschwisterkind 
im Kindergarten 

2. Geschwisterkind 
im Kindergarten 

Mittagsbetreuung 
(nur für Schulkinder)

40,-- € 30,-- € -----

von 3 bis 4 Std. 70,-- € 52,-- € ----

von 4 bis 5 Std. 75,-- € 56,-- € ----

von 5 bis 6 Std. 80,-- € 60,-- € ----

von 6 bis 7 Std. 85,-- € 63,-- € ----

von 7 bis 8 Std. 90,-- € 67,-- € ----

von 8 bis 9 Std. 95,-- € 71,-- € ----

von 9 bis 10 Std. 100,-- € 75,-- € ----

Für neuangemeldete Kinder ist  zusätzlich eine einmalige Anmeldegebühr in Höhe von 
3,-- € zu bezahlen.

Die Beiträge werden in der Regel jeweils zu Beginn des laufenden Monats per Lastschrift 
von der Stadtkasse eingezogen.

Eine Änderung bzw. Anpassung der Beiträge wird den Personensorgeberechtigen sowohl 
schriftlich als auch per Aushang in den Kindergärten mitgeteilt. 

STADT TREUCHTLINGEN


